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Die Stickstoff-Obergrenzen wurden auf Basis von insgesamt 7 Schutzgütern 

jeweils mit der Annahme abgeleitet, dass entsprechende Grenz- und 

Zielwerte für Stickstoffverbindungen aus Literatur und Gesetzgebung 

flächendeckend in Deutschland eingehalten werden können. Im Folgenden 

findet sich eine Kurzfassung der Methodik; ausführlichere Erläuterungen 

und Ergebnisse finden sich im Abschlussbericht. 

1.1 Schutzgut Oberflächengewässer 

Das Qualitätsziel sind Gesamtstickstoffkonzentrationen (Jahresmittelwert, 

arithmetischer Mittelwert) in den Zuflüssen zur Nordsee und Ostsee an den 

limnisch-marinen Übergangspunkten oder Grenzübergängen. Für die 

Nordsee gelten 2,8 mg N L-1, für die Ostsee 2,6 mg N L-1(OGewV, 2016). Für 

die Donau gilt kein Qualitätsziel. Die zulässige Konzentration und die 

zulässige Belastung in den Oberflächengewässern im Binnenland der 

Flussgebiete werden unter Berücksichtigung von Denitrifikation und 

Transport etc. mit dem MoRE-Modell berechnet. 

1.2 Schutzgut Grundwasser 

Als Qualitätsziel muss an allen Messstellen oder über das gesamte 

Grundwassergebiet ein Nitratgehalt von 50 mg NO3 l-1 eingehalten werden 

(GrwV, 2010). Da es keine Karte der Nitratkonzentrationen im 

Grundwasser in Deutschland gibt, wird als Ersatzparameter die NO3-

Konzentration im Sickerwasser berechnet. Grundlage für diese Berechnung 

sind der landwirtschaftliche N-Überschuss und der Sickerwasserfluss zum 

Grundwasser. Der Prozentsatz der erforderlichen Verringerung der 

Sickerwasserkonzentration wird in einen Prozentsatz der Verringerung 

des N-Überschusses umgerechnet. 
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1.3 Schutzgut Terrestrische Ökosysteme, Belastung durch Stickstoff-
Deposition 

Die Einhaltung der ökosystemspezifischen kritischen Belastungen zum Schutz vor 

Eutrophierung durch Stickstoff (Critical Load) wird als Qualitätsziel für terrestrische 

Ökosysteme festgelegt (Schlutow et al., 2018). Ein kritischer atmosphärischer Eintragswert 

(Critical Atmospheric Input) für die Nordsee und für die Ostsee wird als tolerierbare Immission 

für marine Ökosysteme in den Küstengebieten (innerhalb der 1-Seemeilen-Zone) 

verwendet (UBA, 2026). 

Zur Ermittlung der regionalen NH3- und NOx-Emissionsminderungen müssen die 

atmosphärischen Transportprozesse berücksichtigt werden. Um zu berechnen, in welchem 

Umfang die Emissionen in allen Kreisregionen reduziert werden müssen, um die ökologisch 

erforderliche Reduzierung der Deposition im jeweiligen Ökosystem (und in den Küstengebieten) 

zu erreichen, werden die großräumigen Quellen-Senken-Beziehungen zwischen Emissionen und 

Depositionen von NOx und NH3 aus dem LOTOS-EUROS-Modell verwendet. 

1.4 Schutzgut Vegetation, Belastung durch NH3-Konzentration 

Das Qualitätsziel ist eine jährliche durchschnittliche NH3-Konzentration von maximal 

3 μg NH3 m-3 Luft für höhere Pflanzen und maximal 1 μg NH3 m-3 Luft für empfindliche Moose 

und Flechten (Kryptogamen)(CLRTAP, 2024). Der kritische Wert von 1 μg NH3 m-3 wird 

Ökosystemen zugeordnet, die durch Flechten und Bryophyten (Kryptogamen) gekennzeichnet 

sind, gemäß einer deutschlandweiten Karte N-sensitiver Ökosystemtypen auf Basis der BERN-

Datenbank (Schlutow et al. 2024). Das Qualitätsziel von 1 μg NH3 m-3 gilt dann für diejenigen 

Kreisregionen, in denen empfindliche Vegetation in mehr als 10 % der Rasterzellen vorkommt. 

Die erforderliche Reduzierung der NH3-Emissionen wird ebenfalls anhand der großräumigen 

Quelle-Senke-Beziehungen aus dem LOTOS-EUROS-Modell zwischen Emissionen und 

Konzentration von NH3 auf die Gebiete verteilt. 

1.5 Schutzgut Menschliche Gesundheit, Belastung durch Luftschadstoff NO2 

Für die menschliche Gesundheit wird als Qualitätsziel der WHO-Richtwert für die NO2-

Konzentration von 10 μg NO2 m-3 Luft als Jahresmittelwert verwendet (WHO, 2021). Während 

die NO2-Konzentrationsdaten aus der Luftqualitätsberichterstattung stammen werden die 

NOx-Emissionsdaten (2020) werden mit dem Gridding Emission Tool for ArcGIS (GRETA) 

räumlich verteilt. Die Emissions-Konzentrations-Beziehung wird als Regressionsfunktion 

zwischen den NOx-Emissionen und der NO2-Konzentration bestimmt, jeweils gemittelt über die 

Fläche der Kreisregionen. Damit lässt sich die erforderliche Emissionsminderung berechnen um 

die Zielkonzentration einhalten zu können. 

1.6 Schutzgut Klima, Belastung durch Lachgas-Emissionen 

Das Qualitätsziel leitet sich aus den Treibhausgasminderungszielen des Klimaschutzgesetzes 

(KSG, 2019) für die sechs Sektoren (Industrie, Energieerzeugung, Wohnen, Verkehr, 

Landwirtschaft, Abfall) bis 2030 ab, gewichtet nach den Anteilen der Sektoren an den gesamten 

N2O-Emissionen. Hinweis: Das Treibhausgasreduktionsziel ist kein Qualitätsziel im engeren 

Sinne, sondern ein Umweltaktionsziel. Daraus ergeben sich sektorspezifische Reduktionsziele 

für N2O-Emissionen von 16,5 % für den Agrarsektor und 44,0 % für die anderen fünf Sektoren 

gegenüber 2020. Mit Hilfe einer sektoral und regional aufgelösten Karte der N2O-Emissionen 

wurde für jede Kreisregion die Ist-Emission 2020 zulässigen Emission gegenübergestellt und 

der Minderungsbedarf berechnet. 
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